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ADEL IM UNTERGANG
Ende der Standesherrschaft (1519 bis 1945)

Graf Dietrich von der Schulenburg (1849-1911) auf der parkseitigen Schlosstreppe, Fotograf unbekannt Glückwünsche der Vertreter des Kreises Lübben zur Silberhochzeit des  
Grafen Dietrich von der Schulenburg im Jahr 1897 

Im Glückwunschschreiben der Vertreter des Kreises Lübben zur Sil-
berhochzeit des Grafen Dietrich von der Schulenburg ist noch artig 
von dem Hochgeborenen Herrn und königlichen Landrat  (1887-1899) 
im Landkreis Lübben die Rede. Nach 1918 beschleunigte die Novem-
berrevolution und die Weimarer Republik den Niedergang des Adels. 
Nachdem die verfassunggebende preußische Landesversammlung 
am 23. Juni 1920 das Preußische Gesetz über die Aufhebung der 
Standesvorrechte des Adels und die Auflösung des Hausvermögens  
beschlossen hatte, verloren auch die Grafen von der Schulenburg ihre 
Privilegien. Zu alledem verloren sie im Jahr 1929 ihren Gutsbezirk, den 
Otto von der Schulenburg in ein Waldgut umwandelte. 

1943 erfolgte eine teilweise Enteignung des Schulenburg´schen  
Waldbesitzes durch die Waffen-SS, die nach einem verheerenden 
Waldbrand für die Erweiterung des Truppenübungsplatzes „Kurmark“ 
enormen Raumbedarf hatte.
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JUNKERLAND IN BAUERNHAND 
Bodenreform 1945 – Enteignung und Vertreibung

Wilhelm Pieck, 1949 bis 1960 einziger Präsident der DDR, verkündete 
am 2. September 1945 als KPD-Vorsitzender in Kyritz das Konzept zur 
Bodenreform in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ). Vor Teilneh-
mern aus 75 Dörfern gab er den Startschuss für die entschädigungs-
lose Enteignung von Landwirtschaftsbetrieben mit über 100 Hektar 
Nutzfläche, was die Vertreibung der Eigentümer zur Folge hatte.

Die endgültige Enteignung erfolgte ab Oktober 1945. Die in der  
Sowjetischen Besatzungszone regierende Militärverwaltung (SMAD) 
und die assistierende kommunistische Partei verfügten die Enteig-
nung aller Großgrundbesitzer mit mehr als 100 Hektar Landbesitz. 
Unter dem Motto „Junkerland in Bauernhand“ wurden ca. 7.500 land-
wirtschaftliche Betriebe in einen staatlichen Bodenfonds überführt. 
Hinzu kamen 4.000 weitere Betriebe von tatsächlichen sowie ver-
meintlichen Nationalsozialisten und Kriegsverbrechern. Rund 27 %  
der Landflächen der Sowjetischen Besatzungszone wurden verstaat-
licht und an sogenannte Neubauern überantwortet. Die vormaligen 
Gutsherren wurden ausgewiesen oder interniert. Enteignung und  
Vertreibung als rechtlose Vorgänge nach Stalins Muster der Kula-
ken-Vertreibung von 1930 in Russland. Nach 400 Jahren verloren die  
Grafen von der Schulenburg ihren gesamten Besitz in Lieberose.
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